
616 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

13 e r ich t 

des Ausschusses für \virtschaftliche Angelegen.hei ten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 13. J"uli 

1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Landarbeits­

gesetz neuerlich geändert v,rird (2. Landarbei tsgesetz-Novelle 

1971) 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des National­

rates sollen die Grundsätze des Urlaubsrechtes der Land­

und For.starbei tel' analog den Bestimmungen des Arbei terur­

laubsgesetzes geändert ~.;erden. Im besonderen sind dabei 

Verbesserungen hinsichtlich des Urlaubsausmaßes, der Vor­

aussetzungen für das Entstehen des Urlaubsanspruches und 

deT Urlaubsabfindung" sOvJie eine lJ..nrechnung von Vordienst­

zeiten bei der Bemessung der Urlaubsdauer vorgesehen. 

Der Ausschuß f~lr wirtschaftliche Angelegenheiten hat 
die gegenständlichR Vorlagp in seiner Sitzung vom 19. 
Juli 1971 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, 

dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspuch zu erhebena 

.Als Ergebnis seiner P.eratlJ.ng ['.tellt :,;om:Lt der Ausschuß 

fÜr wirtschaftliche AngelegeEheiten den Ap_tr?-.ß.,~ der Bundes­
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
13. J"uli 1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Landarbeitsgesetz neuerlj_ch geändert wird (2. IJandarbei ts­

gesetz-Novelle 1971), wird kein Einspruch erhoben. 

D e u t s c h 

Berichterc~tatter 

Wien, am 19. Juli 1971 

Dr~ I r 0 

Obmar1n 
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